
Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 3 (1800-1801)

Rubrik: Gesetzgebender Rath

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 27.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Man aionnirt sich bey I. A. Schi in Bern, und bey XIO ^ ^ â Das yibonnemenr für 78 Nummern oder für ein Vier
allen Postämtern. ^ S telj.,l>r nr in Nrrn 4 S>r. und ausser Bern »ostfre»

5 Franken.
r! » " ,„^à^—- > ^ ^ -â.»»>»«>»à

Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Freytag, den 19 Dee. 1800. Drittes Quartal. Den 28 Frimäre IX.

Gesetzgebender Rath.
Gesetz üb-r die Entlassungen der ö f-

sent lichen Beamten, vom Dec.

Der gesetzgebende Rath,
In Erwägung, daß das Gesetz vom 19. Hcrbstm.

1799, welches die Nichtgestaltung freywilftger Entlas,
sungcn der von den Wahlversammlungen gewählten
Beamten, bis zur Wiedervereinigung aller im gcsetzge-

bcnden Corps rrpräsenlirten Cantone beschließt, zugleich
verordnet : es soll ein spateres Gesetz bestimme», wie
und von welchen Behörden solche Entlassungen bcwil-
ligt werden können;

In Erwägung, daß der provisorische Znstand der

Republik, verbunden mit der Erwartung einer nahen

Constitutionsabänderung, jedem Bürger die besondere

Pflicht auflegt, seine Kräfte und Fähigkeiten dem Dienste
des Vaterlandes an der ihm anvertrauten Stelle nicht
zu entziehen;

In Erwägung jedoch, daß die weitere Verlänge-
rung eines ganz unbeschränkten Verbotes fteywilliger
Entlassungen, nicht nur-gegen einzelne Bürger sehr un-
gerecht, sondern für den öffentlichen Dienst auch selbst

gefährlich wäre;

In Erwägung, daß es nothwendig ist, "qesezlich zu
verfügen, wie die abgehenden Glieder der Canlsnsbe-
Horden bis zur Einführung der neuen Verfassung er-
sezt werden sollen;

In Erwägung endlich, daß die Verwaltungskam-
mern, als untergeordnete Vollzichungsbehörden, von
dem Vottz. Rath abhängig seyn sollen —

verordnet:
l. Der Vollziehungsrath ist bevollmächtigt, in Fällen

von dringender Nothwendigkeit, und wo-das Wohl
des öffentlichen Dienstes solches nicht verbietet, den

Gliedern der VerwaltungSkammecn, der Cantons-
und Distriktsgerichte, freywillige Entlassungen zu
bewilligen.

2. Der Vvllz. Rath ist ferner bevollmächtigt, den

Mitgliedern der Verwailungskammern, auch wenn
sie es nicht verlangen, Entlassungen zu ertheilen,
so oft das Wohl des öffentlichen Dienstes solches
erheischen mag.

z. Die durch frcywillige oder gegebene Entlassungen
ledig gewordenen Stellen, werden von dem Vollz.
Rathe aus einem doppelten Vorschlag, dem einten
von Seile der zu ergänzenden Behörde von zwey
Personen und dem andern von Seite des Regie-
ruugsstatthaiters von einer Person, ergänzt.

4. Die nemliche Ergänzungsart soll auch für die be,
reiis durch Tod oder auf andere Weise ledig ge-
wordenen, oder künftig ledig werdenden Stellen
in den benannten Behörden statt haben.

5. Sie ist hingegen nicht anwendbar auf den Fall der
Entsetzung, wofür die Constitution im Titel 10,
tz. 11; g.sorgt hat,

6. Die abgehenden wirklichen Glieder der Verwal.
tungskammern und der Cantvnsgerichte, werden
als solche, und die Suppléant-» dieser Behörden
ebenfalls als jolche, wieder ccsczt, und es sollen
die lrztern nicht von Rechtswegen an die Stellen
der erster» treten.

7. Das Gesetz vom 12. May 1798, über die Ergän-
zung der abgehenden Glieder der Distnktsgerichte,
und dasjenige vom 17. August 1798, über die
Ergänzungsarc der Suppléante» bey den Cantons,
gerichten, sind hiemit zurückgenommen.

8. Gegenwärtiges Gesetz soll gedrukt, bekannt ge.
macht, und an den gewohnten Orten angeschla.
gen werden.
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Bericht der Finanzcommißion, über
da s Abgab en sy stem.

Fortsetzung.

Auf die von einem Mitgliede gemachte Bemerkung,
daß Scheunen und Speicher nicht sollten mir dieser

Steuer belegt werden, glaubt die Commißisn lediglich
anzeigen zu sollen, daß die gesetzliche Fetzsetzung einer

solchen Ausnahme vielem Mißbrauche unterworfen wäre,

daß hingegen aber bey Käuffen und Schätzungen von

Liegenschaften, auf dergleichenGcbäude,gewöhnlich wenig
oder keine Rücksicht genommen werde, und daß deß-

wegen keineswegs zu besorgen stehe, daß die Landlcute

von diesen landwirthschafrlichen Gebäuden viel bezahlen

würden.

Bey diesem Artikel ist weiter noch zu bemerken,

daß dabey, der rückständigen Zehnden für die Jahre
5 798 1799 und 1800, gar keine Rechnung getragen
worden ist. Die Vollziehung besorgte: es möchte die

Erhebung der Grundsteuer dadurch verwickelt werden,
und insbesondere einen allzulangen Aufschub erleiden.

So viel die Commißion weiß, so beschäftigt sich die

Vollziehung doch wirklich mit diesem Gegenstande, und

sie, die Commißion selbst, bearbeitet denselben ebenfalls,
Host auch in kurzem im Stande zu seyn, darüber mit
Vorschlägen einlangen zu können.

2) Abgabe aufs Vieh. Diese ist nach dem

Willen des gesetzgebenden Raths nicht wieder vorge-

schlagen worden. Sie fällt ganz weg.

2. Indirekte Auflagen.
Stempel-Gebühr. Alle rechtsgültigen

Schriften müssen auf Stcmpelpapier geschrieben seyn.

Dafür werden ; Arten von Ercmpclpapier vorgefchla-

gen; das gemeine, das für Obligationen zu 1 p. 1000
von deren Werth; und das für die Wechsel, dieses

nach einem steigenden Verhältniß. Ausserdem werden
die Spielkarten, die Zeitungen Anschlagzettel, Publi-
kationen:c, einem Stempel nnlerworsscn.

Diese Abgabe ist nach dem Verlangen des Raths,
merklich vereinfacht worden. Sie ist jezt so eingerich-

tct, daß sich Jedermann leicht daraus finden wird.
Auch darinn ist dem Begehren des Raths entsprochen

worden, daß ganz kleine Verfchreibungcn und Quits
tungen keines Etempelpapiers dedürssen. Das Maxi-
mum,dieser Ausnahm ist 20 Fr. Weiter sind von der

Stempelimg ausgenommen worden : die Protokolle der

Notarien, was bey dem ersten Entwürfe der Fall nicht
war.

2) Vifa gebüh r. Nach derselben müssen alle
ältern Schuldverschreibungen visirt werden, wofür 1

per zu bezahlen ist.

Bey diesem Artikel ist keine Veränderung gemacht
worden, als daß sich diese Maßregel allein auf die

zinstragenden Obligationen beziehen soll. Hingegen ist

dem Verlangen des gesetzgebenden Raths, daß zu dieser

Visirung ein längerer Termin als der von 40 Tagen
anberaumt werde, nicht entsprochen worden. Die
Gründe davon waren, eines Theils das große Bedürft
niß bald Gelo zu erlangen, und anderes Theils, die

größere Vorsorge, welche für die nicht bey der Stelle
sich befindlichen Obligationen genommen worden ist,
was wirklich den entfernteren Termin entbehrlich
macht.

z) Handels- nndGewerbsabgabe. Für
alle Handelsunternehmungen und Gewerbszweige, die

wissenschaftlichen Beruffe, und die, welche nur für
sich arbeiten, ausgenommen, wird ein Patent cinge-

führt. Handelsleute bezahlen dafür das i per 1000
ihres Handelsfonds, die andern je nach der Wichtig-
keit des Gewerbs, 1 bis 20 Fr.

Ueberhaupt kommt dieser zweyte Entwurf mit dem

ersten übercin; dock) ist das Ganze vereinfachet worden,
wie es von dem gesetzgebenden Rathe gewünscht wor.
den ist. So find die Patente von Btz, ;, die eigcnt-
lich nur um einer einzuführenden Controlle willen vor.
geschlagen wurden, ausgelassen worden; so hat man
die Ausnahmen von der eigentlichen Pätcntgebühr ver.

ringerl; so ist kein Maximum mehr für die Hantels,
leute, sondern sie bezahlen immer ihre vcrhältnißmäßige
Abgabe, ihr Fond mag noch so hoch steigen; so sind

jezt auch Aerzte und Wundärzte einer Patent unter,

worffen und so ist endlich die auf die Advokaten erhs-

het worden. Hier ist aber zu bemerken, daß jezt die

Wirthe gänzlich Übergängen sich befinden: der
davon liegt in dem neuen Gesetze, das scheint in elir^

mißverstanden worden zu seyn. Am best n ader LM
das durch em nachfolgendes Gesttz, wozu der VorstiM
nächstens eingegeben werden soll, nachgeholt werden.

4) Getränksteuer: Sie wird von dem De»

tailvcrkauf alles Weins, Obstweins, B-crs und der

geistigen Getränke erHoden und beträgt 5 p. C.

Die Aenderung, welche dieser Artikel erhalte» hat,-
besteht darin, daß nach, dem Wunsche deS gesetzr'.-
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Rathes nunmehr auch die gebrannten Wasser darunter

begriffen sind. Hingegen bleibt der Voliz. Rath bey

seinem erster» Vorschlage von ; p. Ct. und hat ihn

nicht auf 4 p. Ct. heruntersetzen wollen; seine Motive

sind, daß es eine der ergiebigsten Abgaben sey, und

daß der Fünftel davon, oder das i p. Ct. den Mu-
mcipaliîàten überlassen bleibt. Von den gebrannten

Wassern kommt ihnen sogar der ganze Ertrag zu,

mn sie desto mehr bey dessen Erhebung zu mterchirc».

5) Lux» s a b g a b en. Sie bestehen bloß in einer

Auflage auf die männlichen Bedienten; in einer solchen

auf die Reitpferde, die Kutschen und Kutschenpserde

und auf das Jagen mit Hunten.
Gegen den erstem Entwarf ist dieser ate in den men

sien Artikeln etwas höher ausgefallen und in so weit

ist dem Beschluß des Raih.ö einsprachen worden; da-

gegen aber bleibt die in jenem gestandene Auflage auf
Schauspiele weg, in Folge der Bemerkung, daß der-

gleichen Gegenstände bloß von den Mun cchalitälcn an-

gelegt werden sollten. Neue Artikel sind keine beyge

fügt worden, obschon es in dem Willen des gesetzg.

Rath.s zu liegen geschienen hat, und zum Theil wirk-

lich verlangt worden ist. Der Grund isi der, daß sie

sehr plaghaft find, ohne die gchäßigsien inquisitorischen

Maßregeln leicht vermieden werden können und am
Ende dennoch wenig auswcrffen.

6) H a n dän de r u n g s g e b ü hr. Bey Käufe»
und Täuschen beträgt sie 2 ->/-> der Kaufsumme oder

des Nachtauschgeldes Bey Schenkungen steigt sie je

nach den Vcrwandschastsgradcn von 1/2 bis 6 0/0.
Nach dem Verlangen des gesetzg. Rathes hat die

Vollziehung in dem neuen Entwürfe vorgeschlagen,
daß Schenkungen, welche den Werth von Fr. iov nicht
übersteigen, dieser Gebühr nicht unrerw»rffen seyn sollen.

Auf der andern Seite aber sollen die Dienstbote» für
die Schenkungen ihrer Meisterleute, nicht mehr ganz
frey seyn; was Fr. 400 übersteigt, bezahlt die Gebühr.

8) Abzug von den E n t sch à d n i ssen der
öffentlichen Beamten. Von einer Besoldung
von Fr. bis 1600 wirb 1 p. Ct., von höhern
aber 2 p Ct. abgezogen.

Im erster« Entwurf war auch für die höhern Stel-
lm nur r p. Ct. vorgeschlagen; die gegenwärtige Er-
höhung ward aber von dem gesetzg. Rathe verlangt.

8) Rückstände der vorjährigen Aufla-
gen. Dieser Artikel ist nach dem Verlangen des Na-
khes ganz weggeblieben. Seinem Auftrage zufolge wird

ihm aber nächstens über diesen Gegenstand ein besoiS

derer Gesetzvorschlag eingegeben werden.

(Die Forts, folgt.)

Kleine Schriften.
Beschluß der Anzeige von Stap fers

Bemerkungen über den Zustand der
Religion u. f. w.

Doch der Minister legt den Religionslehrern und

Professoren der Theologie »och einige andere Dinge an
das Gewissen, wovon wir auch reden müssen.

Es sey, sagt er S. ;i, nicht genug, daß man
sich bey dem rohen Haufen auf das Gewissen berufe,

um seinen moralischen Sinn zu entwickeln ; man müsse

ihm auch a u t e nli sch e A u ssprüche d e r G 0 lt-
h e i t v 0 r l e g c n k ö n n e n; das S i tle n gcsetz
müsse p e r s 0 n n i fi c i r t werden. Gewiß wird
der Religionslehrer, der sich verpflichtet hat, die Lehre

Jesu von Gott und der rechten Gottes-
Verehrung, seiner Gemeine über alles wichtig und'

heilig zu machen, die Menschen in den Geboten des

Gewissens den Willen einer heiligen und
gerechten Gottheit verehren und befolgen leh-

ren, und sich dabey auf die heiligen Schriften der

Christen beruffen, ,a gelegentlich auch Gellerl anführen,

der bekanntlich in einem feiner Lieder sagt: Gort
sp r i ch t m i t u n s durch d e n V e r st a nd » er''

fpr i ch t durch das G e w i ssen. Ader wie meint

es V- St., wenn er von autentischen Aus-'
sprächen Gottes und dann wieder nur von P e r-

sonificirung des S il t e n ge se tz e s redet?'

Schwerlich wird diese Amalgamation von'
Paläologie und Neologie Beyfall finden.

Der Verf. spricht ferner S. 54 von dem Glauben'
an eine Offenbarung als von einer unerläßlichen'

Eigenschaft eines Volkslehrers weil er sonst der un-
glücklichste und zugleich verächtlichste Mensch sey, in-'
dem er doch zuweilen die Nothwendigkeit fühlen müsse,

so zum Volke zu reden, als wenn eine Offenbarung^
wäre, und er doch nicht mit der Innigkeit eines Glau«

benden sprechen könne. Allein auch hier wird abcrmal^

nicht gesagt, was unter Offenbarung zu verste-'

hen sey, und es darf doch kaum angenommen werden/'
daß der Verf. von dem Unterschiede, den die Theolv-'

gen zwischen mittelbarer und unmittelbare?"
Offenbarung mache», und von der Schwierig keit,'
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